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(2) Die Ausbildung an den Universitäten und Hoch
schulen wird bestimmt von den Erfordernissen der 
Wissenschaft, der Volkswirtschaft und der Gesellschaft. 
Sie baut auf dem Niveau der Erweiterten Oberschule 
auf. Sie erfolgt im Direkt-, Fern- und Abendstudium.

§53

(1) In der Ausbildung an den Universitäten und 
Hochschulen gilt der Grundsatz der Einheit von Lehre 
und Erziehung. Im Mittelpunkt stehen die Erziehung 
zum selbständigen wissenschaftlichen Denken, zu einer 
hohen Arbeits- und Studienmoral, zum gemeinsamen 
Handeln im sozialistischen Kollektiv und die Festigung 
des sozialistischen Staatsbewußtseins. Die Gesetzmäßig
keiten der Wissenschaften und die wissenschaftlichen 
Methoden sind der wesentliche Inhalt der Lehrveran
staltungen. Die Anwendung mathematischer Methoden 
ist schrittweise auf alle Wissenschaften entsprechend 
ihren spezifischen Besonderheiten auszudehnen.

(2) Das Verhältnis von Grundlagen- und Spezialaus
bildung in den einzelnen Fachrichtungen ist gemäß den 
wissenschaftlichen und volkswirtschaftlichen Erforder
nissen so zu gestalten, daß der Student in seiner spä
teren Tätigkeit fähig ist, die wissenschaftliche Entwick
lung selbständig zu verfolgen und sich in neue Pro
bleme einzuarbeiten. Die Spezialausbildung ist eng 
mit der Grundausbildung und mit der Praxis zu ver
binden. Sie dient der Vorbereitung der Studenten auf 
die spätere berufliche Tätigkeit und vermittelt insbe
sondere die Methoden zur Anwendung wissenschaft
licher Erkenntnisse. Die Studenten sind mit den moder
nen Prinzipien und Methoden der sozialistischen Lei
tungstätigkeit vertraut zu machen. Ein Teil der Spe
zialausbildung ist, differenziert nach den einzelnen 
Fachrichtungen, schrittweise in die Praxis zu verlagern.

(3) Das Studium des Marxismus-Leninismus ist ein 
wesentlicher Bestandteil der Hochschulbildung. Es ver
tieft und festigt das sozialistische Bewußtsein der Stu
denten und befähigt sie, die allgemeinen Entwicklungs
gesetze der Natur, der Gesellschaft und des menschli
chen Denkens im Leben schöpferisch anzuwenden.

(4) Der obligatorische Sportunterricht trägt zur Ge
sunderhaltung und zur Erhöhung der physischen und 
psychischen Leistungsfähigkeit der Studenten bei und 
fördert ihre selbständige sportliche Betätigung. Die Ar
beit der Hochschulsportgemeinschaften ist durch die 
Leitungen der Universitäten, Hochschulen und Fakul
täten zu unterstützen.

(5) Die Weiterführung der Ausbildung in Russisch 
und in einer zweiten Fremdsprache soll die Studenten 
befähigen, die fremdsprachige Literatur ihres Fachge
bietes zu verfolgen und sich über Fachfragen in der 
Fremdsprache zu verständigen.

(6) Inhalt, Formen und Methoden der Ausbildung 
sind ständig mit dem neuesten Stand der Wissenschaft, 
der Entwicklung der Volkswirtschaft und der anderen 
Bereiche des gesellschaftlichen Lebens in Übereinstim
mung zu bringen.

Die Studienpläne sind so aufzustellen, daß den Stu
denten ausreichende Zeit für das Selbststudium und 
für die Mitarbeit an Forschungsvorhaben zur Verfü

gung steht. Für besonders befähigte Studenten sind in
dividuelle Studienpläne aufzustellen und andere For
men der Förderung einzuführen.

§54

(1) Die Einheit von Theorie und Praxis gilt für die
gesamte Arbeit an den Universitäten und Hochschulen. 
Sie wird entsprechend den Besonderheiten der einzel
nen Fachrichtungen hergestellt. Die Studienabschnitte 
in der Praxis sind organisch in den Ausbildungsgang 
einzugliedern. m

(2) Ausgehend von der Entwicklung der Wissenschaft 
und Technik, der Volkswirtschaft, der Kultur und den 
weiteren gesellschaftlichen Erfordernissen sind die An
forderungen an die wissenschaftlichen Kräfte durch die 
für die einzelnen Bereiche zuständigen Staats- und 
Wirtschaftsorgane zu bestimmen. Die Ausbildungspro
gramme werden auf dieser Grundlage von den Wissen
schaftlern gemeinsam mit Vertretern der Praxis unter 
Verantwortung des Staatssekretariats für das Hoch- 
und Fachschulwesen ausgearbeitet.

§55

(1) Die Einheit von Lehre und Forschung gilt für die 
gesamte Arbeit an den Universitäten und Hochschulen.

Die Universitäten und Hochschulen sind wichtige 
Forschungsstätten. Sie leisten einen hervorragenden 
Beitrag zur Entwicklung der Wissenschaften und si
chern damit gleichzeitig eine auf höchstem wissen
schaftlichem Niveau stehende Ausbildung.

(2) Die Forschung an Universitäten und Hochschulen 
ist so zu organisieren, daß auf der Grundlage des Pla
nes der Wissenschaften

— wissenschaftliche und volkswirtschaftliche Schwer
punktaufgaben gelöst werden;

— verschiedene Wissenschaftsdisziplinen Zusammen
wirken und die sozialistische Gemeinschaftsarbeit 
zwischen den Universitäten oder Hochschulen und 
der gesellschaftlichen Praxis entwickelt wird.

(3) Die Kooperationsbeziehungen zwischen den Uni
versitäten und Hochschulen und den WB, den zustän
digen Staats- und Wirtschaftsorganen und den Akade
mien sind vordringlich auf langfristige Forschungsvor
haben zu richten. Die Vertragsforschung ist so zu ent
wickeln, daß die Forschungskapazität der Universitäten 
und Hochschulen für die Lösung volkswirtschaftlicher 
Schwerpunktaufgaben genutzt wird und die Universi
täten und Hochschulen daran materiell interessiert 
werden.

(4) Entsprechend ihren Fähigkeiten sind die Studen
ten in die Forschungsarbeit der Institute einzubezie
hen. Ihre wissenschaftlich-produktive Tätigkeit soll der 
Lösung volkswirtschaftlich und wissenschaftlich be
deutsamer Aufgaben dienen und sie zur selbständigen 
wissenschaftlichen Arbeit erziehen.

§56

(1) Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Re
publik, der die Hochschulreife besitzt, hat das Recht, 
sich zum Studium an einer Universität oder Hochschule 
zu bewerben.


